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«r . 134 Diez , Dienstag den IS. Juni 1917

Amtlicher Teil

Bekanntmachung
über eine Ernleflächenerhebung im Jahre 1917.

Vom 20. Mai 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu tvirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 32*«,
folgende Verordnung erlassen:

81 .
In der Zeit vom 15. bis 25. Juni 1917 tverden durch

Befragung der Betriebsinhaber oder ihrer Stellvertreter
festgestellt:

Die Ernteflächen beim seldmäßigen Anbau von
1. Weizen V.

a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

2. Spelz — Dinkel, Feien — sowie Eurer und Einkorn
(Winter - und Sommerfrucht ),

3. Roggen
a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

4. Gerste
a) Mnterftucht,
b) Sommerfrucht,

5. Hafer,
e ! Gemenge aus den Getreidearten 1 bis 5,
7. Buchweizen,
8. Hirse, ' '

10. Oelsrüchten
a) Raps und Rübsen, 1
b) Mohn,
c) übrige Oelfaaten (Leindotter , Senf , Sonnenblumen

und andere ),
11. Gespinstpflanzen

a) Flachs (Lein),
b) Hanf,

12. Kartoffeln ' i
a) Frühkartoffeln,
b) Spätkartoffeln,

13. Rüben und Wurzelsrüchten
a) Zuckerrüben,
b) "Runkelrüben,
c) Kohlrüben (Steckrüben, Bodenkohlrabt,

Dotschen),
d) Mairüben , Wasserrüben, Herbstrüben,

rüben (Turnips ),
e) Möhren (Karotten ),

14. Gemüse zur menschlichen Nahrung
a) Weißkohl,
b) alle sonstigen Kohlarten,
c) alle sonstigen Gemüsearten,

15. Futterpflanzen zur Grünsutter - und Heugewinnung
a) Klee aller Art , auch mit Beimischung von Gräsern,
b) Luzerne, ! !l ! r*f
c) alle sonstigen Futterpflanzen (Serradella als

.Hauptfrucht, Esparsette, Mais u. «.), auch in
Mischung

sowie die Bewässerung«, und anderen Wiesen, die .gesamten
bestellten und nicht bestellten
flächen.

Ackerflächen und die Weide-

« 9
9. Hülsenfrüchten

a) Erbsen und Peluschken zur Körnergewinnung,
b) Eßbohnen (Stangen -, Buschbohnen) zur Körnerge¬

winnung,
c) Linsen zur Körnergewinnung,
d) Acker- (Sau -) Bohnen zur Körnergewinnung,
c) Wicken zur Körnergewinnung,
s) Gemenge aus Hülsensrüchten aller Art untereinan¬

der oder mit Getreide oder anderen Körnerfrüchten
zur Körnergewinnung,

g) Lupinen zum Unterpflügen , zur Gvünsutter - oder
Körnergewinnung,

h) alle Arten Hülsenfrüchte, außer Lupinen, zur Grün
suttergewinnung , rein oder im Gemenge, auch mit
Getreide,

Die Erhebung erfolgt gemeiudeweise. Die Ausführung !
der Erhebung liegt den Gemeindebehörden oder den zu diesem
ZN-ecke ernannten Sachverständigen oder Vertrauensleuten >
ob.

8 3.
Die Erhebung erfolgt grundsätzlich durch Ortslisten.

Die Landeszentvalbehörden können bestimmen, inwieweit
neben oder ent Stelle von Ortslisten Fragebogen zu verwen¬
den sind.

8 4.
Die Laitdeszeniralbehörden sind berechtigt, die Erhebung

aus andere Früchte zu erstrecken und sonstige Aenderungen
der Fassung der Ortsliste vorzunehmen, insbesondere statt
Hektar ein anderes Flächenmaß vorzuschreiben. ,
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bir iktnbe ^ entmlMtörben.

8 S.
Die iuftänbig?  Behörde oder die von ihr beauftraaten

Perhonen sind befugt, zur Ermittlung richtiger dlmmben
ÜfrU ^ f ^r ^teflächen die Grundstücke der zur Angabe ^Ver-
^^ .̂ Eeten zu betreten und Messungen vorzunehmen, auch
hmfichtlrchder Größe der landwirtschaftlichen Güter oder

SKLSALK ' ^ ' * " ■

zu° « ÄÄS 1" Me
Kaiserlichen Statistischen Amte sind die Ausfüh-

rungsbestrmmungen bis zum 10. Junr 1917 einzusenden.
8 8.

Die Landeszentralbehörden haben eine nach Bezirken
Munteren Verwaltungsbehörden gegliederte Zusammen-

ErMbm,se der Erhebung dem Kaiserlichen
Statrstl,chen dlmte brs zum 20. Juli 1917 einzusendcn.

8 9.
Dre Reichskartofselstelle wird ermächtigt , eine besondere

Erhebung über d,e Ernteflächen beim feldmäßigen Anbau
von Frühkartoffeln vorzunehmen. Sie erläßt die näheren
Anwendung " ' Vorschrift im 8 6 findet entsprechende

8 10.
Betricbsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinha-

vorsatzlrch die Angaben , zu denen sie auf Grund
dieser Verordnung und der zu ihrer Ausführung ergehenden
Abstimmungen verpflichtet sind, nicht oder wissentlich un¬
richtig oder unvollstandrg machen, werden mit Gefängnis bis
MaA^ besttast^ " mit  Geldstrafe bis zu zehntausend

^lriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinha-
bern, dre fahrlässig dre Angaben , zu denen sie aus Grund !
Eser Verordnung und der zu ihrer Ausführung ergehenden
^ostimmungcn verpflichtet sind, nicht oder unrichtig oder

'SÄLTKL .- — - «d -- .
i 8 11. . !
^ -^ le durch Bundesratsbeschluß vom 1. Mai 1911 vorge- ^
schrrebene Anbauerhebung kommt für das laufende Jahr inWegfall. ’ ,

8 12.
. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

Berlin , den 20. Mai 1917.

Ter Stellvertreter des Reichskanzler»
Dr. Helfferich.

l 4620- Diez,  den 8. Juni 1917.
El« die Magistrate der Städte Diez, « ad Ems
und Nassau und die Herren Bürgermeister der

Landgemeinden des Kreises.
. .Auf  Grund der vorstehenden Bundesratsverotdnuna soll
Ui der Zelt vom 16 . b i s 2 5. I u n i d. I s. eine Erhebung
der Ernteflachen aller Feldsrüchte und Futterpflanzen , so¬
wie der Wiesen und Viehweiden stattfindcn . Die Aufnahme
erstreckt sich nur aus den s e l d m ä ß i g e n Anbau . Gewächse

nur gartenmäßig (d. h. in Hausgärten usw.) angebaut
sind, bleiben außer Betracht . Die Feststellung erfolgt durch
Befragen der Betriebsinhaber oder deren Stellvertreter
Auch sind nicht nur die Angaben von Besitzern, sondern von
sämtlichen Anbauern aufzunehmen. Jin Bedarfsfälle sind
für dre Ausführung der Erhebung von den Gemeindebehör¬
den sachverständige oder Vertrauensleute hinzuzuziehen
Es sind die gesamten vom Betriebsinhaber bewirtschafteten

- - fl™* SJiirrfltSt battaur , o& es ftrt » unt
.>r>‘tfp «"».JWanb nber bergt. handelt / undNSchen innerhalb oder außerhalb des

^ . meindebezirrs liegen, und zwar hat die Angabe der
Flachen zur Ortsliste derjenigen Gemeinde zu erkolacn. van
der aus die Bewirtschaftung vorgenommen Wi rt». Die Erntet
stäch.n ,lno in pre ußischen' Moraen anrna -b-»
Flachenangaben sind nicht zulässig." - --

. . Uebrigen verweise ich zur näheren Ausführung auf
die aus der Ortsliste abgedruckten Anleitungen . T
. . Nach  Abschluß der Ortsliste , die diesmal in doppelter
Ausfertigung aufzustellen ist, ist der Kopfdruck auf derselben
entsprechend auszusüllen und die vorgeschriebcne Beschei-
ingung von Ihnen abzugeben.

Betriebsinhaber oder deren Stellvertreter , die vorsätz¬
lich oie Angaben, zu denen sie verpflichtet sind, nichU ^
wissentlich unrichtig oder unvollständig machen, werden  mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten  oder mit G eld¬
strafe bis zu 10000 Mark  bestmft . Betriebsinhaber
PP., die fahrlässig die Angaben, zu denen sie verpflichtet ftnbj
nidit oder unrichtig oder unvollständig machen, werden mit
Geldstrafe bis zu 9 000 Mark  bestraft . Jeder ^ Be/
triebsleiter  hat die beiden Stücke der Ortsliste auszufüll -n
und die Richtigkeit der Eintragungen in beiden Listen in
Spalte 46 durch Unterschrift zu bescheinigen.

. Die erforderlichen Formulare gehen Ihnen in aus-
. reichender Menge zu. Mehrbedarf ist bei mir sofort  an¬

zufordern.

> Die aufgerechnete und ordnungsmäßig bescheinigte Orts-
liste ist sp ä t e st e n s bts z n m 2. I ul ! Js . ' hierher
vorzulegnr. Der Termin muß unter allen Umständen Punkt/
lich eingchalten werden, zumal Ihnen auch zur Ausstellung
und Aufrechnung der Liste genügend Zeit gelassen worden istl

Im Uebrigen bemerke ich noch, daß bei der Zusammen¬
stellung der Ortslisten im Vorjahre vielfach Fehler unter¬
laufen sind. Da die Kreisliste mit der größten Schnellig¬
keit ausgestellt werden muß kann auf eine nähere Prüfung
der einzelnen Ortslisten nicht eingegangen werden. Ich muß
daher unter allen Umständen erwarten , daß Sie bei der
Ausstellung und Aufrechnung der Listen mr' t der größ¬
ten So rgfa  l t zu Werke gehen. Bei den Eintragungen ist
darauf zu achten, daß die Summe der Eintragungen in den
Spalten »8 bis 39 der Ortslisten mit der Äntragung in
Spalte 40 sich deckt. Nach Aufrechnung der Liste ist hierauf
genau zu achten und sind etwaige Unstimmigkeiten zu berich¬
tigen.

Der Königl. 8a«drat.
Duderstadt.

Abt . V. Nr . 3930.
Frankfurt a . M , den 28. Mai 1917.

vetr . Polizeiliche Meldepflicht der Vertreter
der neutralen Schutzmächte.

Unter Bezugnahme auf sein Rundschreiben vom 26. 3. 17,
V. Nr . 2717, teilt das stellv. Generalkommando ergebenst
mit, daß als weiterer Vertreter der Niederländischen Ge¬
sandtschaft neu berufen worden ist : Dr . Rocmer, Arzt.

Um entsprechende Benachrichtigung der unterstellten
Polizeibehörden wird ergebenst gebeten.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Bon seiten des Generalkommandos.
Ter Chef des Stabes:

de Graaff,
Generalleutnant.



betreffend die Abwälzung des WarrnumfatzSemvetS-
Vlom 30. Mai 1917.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser
König von Preußen rc. '

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustim¬
mung des Bundesvals und des Reichstags , was folgt : '

» 8 1.
, ^ ^ ' Aesrrungen aus Verträgen , die nach dem 30. Sep¬
tember 1916 abge,chlo,sen sind, ist der Lieferer nicht berech-
tlgt , den aus die Lieferung oder deren Bezahlung entfallen¬
den Warenum,atzstempcl dem Abnehmer neben dem Preise
ganz oder teilweise gesondert in Rechnung zu stellen Der
Abnehmer aus einem Lieserungsvertrag ist nicht berechtigt,
den bei der Weiterveräußerung der Ware auf ihre Lide¬
rung oder Bezahlung entfallenden Warenumsatzstempel von
den̂ chmvon ,einem Lieferer in Rechnung gestellten Preise

Auf eine Vereinbarung , die den vorstehenden Borschris-
entgegensteht kann sich der Lieferer, im Falle des Abs 1

Satz 2 der Abnehmer, nicht berufen.

. Ist der ln Rechnissig gestellte Betrag vor dem Jn-
kvasttreten dieses Gesetzes gezahlt oder ist im Falle des
h 1 Satz 2 die Kürzung des Betrags vom Lieferer vor diesem
Zeitpunkt anerkannt worden, so kann eine Rückforderung
oder Nachforderung aus § 1 nicht geltend gemacht werden

grisis gegen tue Person , zu deren Gunsten die Benutzung
erfolgt . Die Dreschlöhne hat in allen Fällen der Unter¬
nehmer des landwirtschaftlichen Betriebs unmittelbar zu
zahlen. Ueber du Höhe der Vergütung und der Löhne ent-
scheidet auf Antrag die untere Verwaltungsbehörde.

S »
Gegen die Verfügungen nach 8 2 Satz 3. 8 3 ist binnen

zwer Tagen, gegen die Entscheidung nach 8 4 Satz 3 binnen

keinen Aufschub Zulässig. Die Beschwerde bewirkt
8 8.

In Fallen dringenden Bedürfnisses lann die zuständige
verlangen , das: Unternehmer landwirtschaftlicher

Betriebe Getreide auch aus den Vorräten ablieftrn , die zur
Eruahrung der Selbstversorger, zur Fütterung des im Be¬
triebe gehaltenen Viehes und zur Bestellung der zrlm Be¬
trübe gehörigen Grundstücke bestimmt sind. Soweit das den
Nnrmnebmerik verbleibende Getreide für die bezeick'neten
Zwecke mcht hinreicht , sind die abgelieferten Menge t auf An¬
trag so bald wie möglich von der Reichsgetreidestelle zurirck-

8 7
Die Landeszentmlbehörden erlassen die erforderlicken

Ausfuhrungsvorschristen.
8 3. 8 8

Dieses Gesetz tritt mit d?m Tage selner Verkündung inKMst.
unter  Unserer Höchsteigenhändigen Unter-

Ichrift und bergedruckten, Kaiserlichen Jnsiegel.
Gegeben Großes Hauptquartier , den 30. Mat 1917.

(Siegels ' Wilhelm
__ _ _ _ von Bethmann Holltveg.

Wer den imch 88 2, 3, 7 zur Durchführung die er Ver¬
ordnung erla,senen Anordnungen zuwiderhandelt , wird mit
Gefängnis bis ziiFchs  Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 9.

Bekanntmachung über psrühdrusch.
Vom 2. Juni 1917.

Der Bundesrat hat auf Grund d'os 8 3 dtzs Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß-
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S 327)
folgende Verordnung erlassen:

_ . 8 L
. . ^ 1 der Verordnung über die Preise der land-
^lrt,chaftlichen Erzerignisse aus der Ernte 1917 und für ?
Schlachtvieh vom 19. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 243)

Getrerde festgesetzten Höchstpreise erhöhen sich, wenn j
die Ablieferung erfolgt - >

vor dem “

Soweit die Sicherung des Frühdrusches bereits im Wege
der Lalchesge,etzg«bung herbeigeführt worden ist, finden d e
Voychristen der 88 2 bis 5, 7, 8 keine Anwendung.

8 10-
Tiefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

m ? Ät . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt desAußerkrafttretens.
. Berlin , den 2. Juni 1917.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. tzelfferick.

M. 6794.

an ^Uchust 1917 um eine Druschprämie von 60Mark für die Tonne,
bor ^ "L 1- ^ ptember 1917 um eine Drnschprämie von

40 Mark für die Tonne,
bor  ™ n<L1'.*^ ober 1917 um eine Truschprämie von20 Mark ftrr die Tonire.

^ 8 8-
Jeder Besitzer von landwirtschaftlichen Maschinen und

Geraten ,owie von Trocknungsanlagen hat auf Verlangen
der zuständigen Behörde innerhalb einer von ihr bestimm¬
ten Frist zu erklären , ob sich seine Maschinen, Geräte und
Trocknungsanlagen in gebrauchsfähigem Zustand , befinden
oder bis zu welchem Zeitpunkt er sie instand zu setzen ver¬
mag. Die Aufforderung kann durch öffentlickie Bekannt¬
machung erfolgen. Erforderlichenfalls kann die zuständige
Behörde die Instandsetzung auf Kosten des Besitzers vor¬
nehmen lassen.

~ 8 3
Jeder Besitzer von landwirtschaftlichen Maschinen, Ge¬

raten und Betriebsmitteln aller Art , insbesondere Treib-
rremen und Kohlen, sowie von Trocknungsanlagen , ist ver¬
pflichtet, diese aus Verlangen der zuständigen Behörde zum
Zwecke der Frühernte und des Frühdrusches oder der Ge-
treidetrocknung gegen eine angemessene Vergütung an dem
von der zuständigen Behörde bestimmten Orte zur Verfügung
Zu stellen. In gleicher Weise sind Besitzer von Kraftwerken
verpflichtet, ihre Einrichtungen sowie den elektrischen Strom
gegen eine angemessene Vergütung zur Verfügung zu stellen.

Diez,  den 9. Juni 1917.
«n die Herren Bürgermeister

der in Velracht kommende« Gemeinden
« , des Kreises.Vetr. Aluminium.

Wie ich den mir vorgelegten Meldung ?» über abgelieferte
Gegenstände aus Aluminium entnommen habe, ist meine
Bekanntmachung bom 9. v. Mts . — M . 5138 — Klreisblatt
Nr . 109), nach der der Uebernahmepreis für Gegenstände aus
Alunnnium auf 12 *Mark für jedes Kilogramm
Aluminium ohncBeschlagundauf 9,60 Mark
für iedes Kilogramm Aluminium mit Be-
s ff) lag er höht und der Ablieferungstermin  auf
den^31. Juli d. Js . hinausgeschoben worden ist, noch an¬
scheinend vielfach unbekannt.

Indem ich aus meine erwähnte Bekanntmachung noch¬
mals besonders aufmerksam mache, ersuche ich S 'e di ' noch
auf den alten Uebernahmesfteis lautenden Änerkenntnis-
,cheine (Anlage 4) und Meldungen (Anlage 6) sofort ent-
Ipvechend abzuändern.
n : r Im Hinblick auf die Fristverlängerung zur Abgabe von
Alunnrnurn (ZI. 7.) bedarf es in entbrechender ErgänMna
meiner Umdruckversügung vom 27. April d. Js . - M . 4124
— noch einer Sammelmeldung Ihrerseits bis spätestens
znm 6. August  d . Js ., bei welcher Gelegenheit dann auch
das Lagerbuch hierher vorzulegcn und zu be¬
richten bleibt , ob alle gemeldeten Atumi»
niumgegen stände ab ge liefert worden  oder ob
Zwangsvollstreckungen notwendig geworden sind.

Der Vorsitzende des KreiSausschuflcS.
I . V-:

Zimmermann.



- • gen

ben 9. $ un ( 1917. ifr« »ie Herren  Bürgermeister»es » reife». j
Weine  Verfügung vom 18. v. Mts . — M. 5218 —

(Kreisblatt Nr . 118), betreffend Beschlagnahme pp. von
Destillationsapparaten aus Kupfer und Kupferlegicruugeir,
bringe ich in Erinnerung -und erwarte umgehende  Be¬
richterstattung oder gegebenenfalls Fehlanzeige.

Der Vorsitzende des Kreisansschnsses.
I . V. r

Zimmerman » .

EchtamtUcher LeU.
Kriegs -Chronik.

19. Aiai . Neue Angriffe der Engländer an der Straße
Arras —Douai abgeschlagen. — Bei Braye wurde durch
einen deutschen Vorstoß unsere Stellung verbessert. Am
Winterberg wurde ein feindlicher Vorstoß abgewiesen. —
Zehn feindliche Flugzeuge wurden abgeschosscn. — An
der Ostfront an verschiedenen Stellen starkes Artille rie-
seuer. »

20. Mai . Die Engländer bei Monchy abgewiesen. — Bei
Braye tvurden starke französische Angriffe zurückgeschla-
gen. Der Feind büßt 8 Flugzeuge ein. — Angriffe der
Feinde an der mazedonischen Front bleiben erfolglos . —
Die Italiener erleiden an der Jsonzoftont eine schwere
Niederlage . sDie über den Jsonzo vorgedrungenen Truppen¬
teile müssen unter schweren Verlusten über den Fluß
zurück.

81. Mai . An der Straße Arras -Cambrai werden die Eng¬
länder erneut abgeschlagen. — Die deutsche Stellung bei
Braye wird durch Vorstoß deutscher Truppen verbessert
— Schwere Kampfe tn der Champagne . Die Feinde er¬
leiden schwere Verluste, mit denen sie geringe örtliche
Erfolge erkaufen mußten . Der Feind verliert 14 Flug¬
zeuge. Aur Jsonzo setzten die Italiener ihre Sturmangriffe
fort . Sie erlitten schwere Verluste und konnten keinerlei
Boden gewinnen.

22. Mai . Englische Vorstöße bei Bullecourt und Croisilles
scheitern, ^ der Feind erleidet schwere blutige Verluste
und büßt 90 Gefangene ein. — Französische Vorstöße bei
Nauroh abgeschlagen. 150 Gefangene bieüben in unserer
Hand. — Die Artillerieschlacht in Mazedonien entbrennt
aufs neue.

23. Mai . Englische Vorstöße bei Hulluch und Bullecourt
abgewiesen. — Die Franzosen erleiden ber einem Angriff
auf der Hochfläche von Paissh blutige Verluste. — An
der Ostfront auflcbendes Artilleriefeuer . — In Maze¬
donien schwache Gefechtstätigkeit.

24. Mai . Keine Jnfanterieangrifse der Engländer . — Fran¬
zösische Vorstöße bei Froidmont und bei Bauclere ver¬
lustreich abgeschlagen. — Der Feind verliert an der West¬
front zehn Flugzeuge und einen Fess« ballon . — Erneute
Massenstürine der Italiener unter schweren Verlusten für
den Angreifer abgeschlagen.

25. Mai . Erneute englische Vorstöße bei Loos werden abge¬
wiesen. Ebenso bei Lens und nordwestlich Bullecourt . —
Teilangrisse der Franzosen Dci Craonclle und an der
Straße Corbeny—Pontavert brachen verlustreich zusam¬
men. Ter Feind verlor 10 Flugzeuge.

36. Mai . Verbesserung der deutschen Stellung am Chenu»
des Damcs siidlich Pargny . — Französische Angriffe gegen

die Stellungen bei Nauroh in 4 Km. Breite trotz mehr¬
fachem Anlausen abgeschlagen. — Erfolgreicher Bomben¬
angriff deutscher Flieger auf Dover und Folkestone.

27. Mai . Die Franzosen bei Pargny unter blutigen Ver¬
lusten abgewiesen. — Es wurden 15 feindliche Flieger
abgeschossen.

28. Mai . Englische Angriffe bei Wytschaete zurückgeschlagen.
In der Champagne erstürmten deutsche Truppen mehrere
französische Gräben . Der Feind erlitt schwere Verluste
und büßt über 250 Gefangene ein. 12 feindliche Flug¬
zeuge und 2 Fesselballone abgeschossen. — Die Italiener
erleiden bei erneuten Anstürmen am Jsonzo und auf
der Karsthochfläche schwere Verluste.

29. Mai . Englische und französische Teilangrisse zuruckge¬
schlagen. — Artilleriefeuer an der Ostfront . — Man er
wartet russisch-rumänische Angriffe . Die Italiener er

Teiben am  Zchnzo abermals bei vergeblichem Sturö¬
sch Mc re blutige Verluste und büßen viele Gefangene ein

30.  Mai . Englische und französische Erkundringsvorstöße an
verschiedenen Stellen der Westfront abgewiesen. — Leb¬
hafte Gefechtstätigkeit in Ostgalizien. — Italienische An¬
griff bei Vodice und Jamiano zurückgefchlagen.

31. Mai . Zwischen Monchy und Guemappe werden englische
Vorstöße abgewiesen. Oestlich von Auberive haben deutsche
Angriffe vollen Erfolg . — Siegreiche Vorfeldkämpfe in
Mazedonien. — Die Italiener erleiden am Jsonzo bei er¬
neuten erfolglosen Anstürmen schwere Verluste.

1. Juni . Die Engländer entwickeln im Westen starke Feuer¬
tätigkeit und brechen mehrfach zu Erkundungen vor. Die
Vorstöße werden sämtlich abgewiesen. — Auch an mehreren
Stellen der russischen Front lebhafte Artillerietätigkeit.
— In Mazedonien brechen mehrere feindliche Vorstöße im
bulgarischen Feuer zusammen. — Die Gegner vertieren
4 Flugzeuge und 3 Fesselballone.

2. Juni . Starke Artillerie - und Erkundungstätigkeit im
Wytschaete-Bogen und an der Arms -Front . — Erfolg¬
reicher Sturm auf die französische Stellung bei Alliment,
nordöstlich von Soissons, die in 1000 Meter Breite be¬
setzt und gehalten wird . — In ? Mai wurden im Westen
12 500 Mann und 237 Offiziere gefangen, 3 Geschütze, 211
Maschinen- und 437 Schnelladegewehre und 18 Minen¬
werfer als Beute eingebmchit.

3. Juni . Die Engländer eröffnen gegen die deutschen Gräben
bei St . Eloi , Wytschaete, Messines und Warneton schwer¬
stes Zerstörungsfeuer , das deutscherseits mit sichtbarem
Erfolg erwidert wird . Auch zwischen Lens und Queant leb¬
hafte Feuertätigkeit . Englische Vorstöße bei Loos, am
Souchez-Bach und nordöstlich von Monchy abgewiesen. —
In der Moldau scheitern zwischen Susita - und Putnatal
rumänische Angriffe . »

4. Juni . Heftiger Artilleriekampf im Wytschaete-Bogeir
Englische Vorstöße bei Hulluch, Lens, Monchy und Cherisy
abgewiesen. — Bei deutschen Eickundungsvorstößen am
Winterberg (bei Craonne ) und nordwestlich von Braye
lverden über 250 Fmnzosen gefangen und 30 Maschinen¬
gewehre erbeutet . Französische Angriffe am Poehlberg in
der Champagne abgewiesen.

Kunst und Wissenschaft.
Ter Erregerder Maul - und Klaue nseuche.

Die Naturwissenschaften berichten über die erngehenden Ver¬
suche, die Dr . Heinrich Stauffacher an sechsundzwanzig an
Maul - und Klauenseuche erkrankten Tieren gemacht hat , und
die den Forscher auf Grund genauer mikroskopischer Prüfung
den Eindruck gewinnen ließen, es handle sich bei dem Er¬
reger der Maul - und Klauenseuche eher um ein PrBtozoon
als um eine Bakterie . Die Vorbehandlung der Präparate
mit einer verdünnten Lösung von Säurefuchsin ließ im
mikroskopischenGesichtsfeld intensiv schwarz gefärbte Ge¬
bilde erscheinen, die sich im Plasma und iin Kern des Backen-
drüsengcwebes der kranken Tiere fanden und in der Haupt¬
ache rundlich erschienen. Bei weiter fortgeschrittener Jn-
ektion fanden sich aber auch längliche stäbchen- bis birnen --
örmig gekrümmte Individuen . Durch mühevolle Unter¬
suchungen gelang es Dr . Stausfacher nicht nur , den Erreger
im infizierten Gewebe im Blut und in der Blasenlhmphe
von maul - und klauenseuchekrankenTieren in den verschie¬
densten Stadien seiner Entwicklung nachzuweisen, sondern
ihn auch zu kultivieren . Die gezüchteten Formen versuchte
Stauffacher dann auf gesunde Tiere zu überimpfen , und
er hatte mit dem Experiment auch guten Erfolg . Die ge¬
impften Kühe erkrankten am vierten Tage nach der subku¬
tanen Einspritzung unter allen typischen Krankheitserschei-
nungen der Maul - und Klauenseuche. Demnach scheint es
in der Tat als bewiesen, daß in dem Protozoon Aphtomonas
infestans der Erreger der Maul - und Klauenseuche zu er¬
blicken ist. (Frkf . Ztg .)
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Apparat sofort gesucht. Off. unt.
F. 8. U. 620 an Rudolf Masse,
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